
 

 

 

 

 

Jugendordnung 

der 

Fußball-Jugendabteilung in der Freien Sportvereinigung Schwenningen e.V. 

 

 

§ 1 

Die freie Sportvereinigung Schwenningen e.V unterhält die Gesamtjugendabteilung, deren Rechte 

und Pflichten in einer Jugendordnung für alle Abteilungen geregelt sind. Aufgrund der Anzahl der 

Jugendlichen in der Fußballabteilung ist es aus organisatorischen Gründen geboten, diese Rechte und 

Pflichten für die Fußball Abteilung zu präzisieren und durch eine geeignete Ordnung festzuschreiben. 

Die Fußballjugendabteilung führt und verwaltet sich selbständig im Rahmen der 

Gesamtjugendordnung, sowie der Satzung des Vereins. 

 

§ 2 

Mitglieder der Fußballjugendabteilung sind alle Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, 

sowie die gewählten und berufenen Jugendausschussmitglieder. 

 

§ 3 

Die Fußballjugendabteilung gibt den jugendlichen Mitgliedern Hilfe bei deren 
Persönlichkeitsentwicklung, fördert die sportliche Betätigung, pflegt den Gemeinschaftssinn und das 

soziale Verhalten der Jugendlichen, integriert ausländische und finanziell schlechter gestellte 
Jugendliche ( Integration ), sowie auch die sportliche und 
gesellschaftliche Betätigung von Behinderten ( Inklusion ). 

 
 
 

 

 



§ 4 

Die Ziele im sportlichen Bereich umfassen: 

Organisation des Trainingsbetriebes mit fachkundigen Übungsleitern. 
Förderung der Ausbildung der Übungsleiter, Bereitstellung von Trainingshilfen, Trainingsgeräten usw. 

Teilnahme an den Rundenspielen des Württembergischen Fußballverbandes, Koordination von 
Freundschaftsspielen und Turnieren. 

Organisation von Veranstaltungen, die nur der Freizeit und nicht dem Wettkampfsport dienen, z.B. 
Spielfeste, Schnupperturniere, usw. 

 

§ 5 

Die Ziele im außerordentlichen Bereich umfassen: 

Umsetzung von Aufgaben in der freien Jugendhilfe durch geförderte Maßnahmen der deutsch-
französischen Jugendbegegnungen. 

Geförderte Maßnahmen der internationalen Jugendbegegnungen. 
Planung, Organisation und Durchführung von sonstigen Freizeiten. 

Bereitstellung von Bildungs- und Fortbildungsmaßnahmen für Leiter- und Leistungsteams. 
Unterstützung und Hilfestellung für Jugendliche bei Aktionen für Integration, Benefiz, usw., sowie im 

Bereich des Gender Mainstreaming. 
 

§ 6 

Organe der Abteilung Jugendfußball des FSV Schwenningen sind: 

Die Jugendversammlung und der Jugendausschuss, sowie die Jugendleitung. 

 

§ 7 

Jugendversammlung 

Sie ist das oberste und entscheidende Organ der Fußballjugendabteilung. Stimmberechtigt sind alle 

jugendlichen Mitglieder ab dem vollendeten 12. Lebensjahr. Kinder und Jugendliche bis zum 12. 

Lebensjahr werden durch die Mannschaftsführung, bestehend aus dem Trainerteam, und mindestens 

einem Elternteil vertreten. 

Aufgaben der Jugendversammlung sind: 

Festlegung der Richtlinien für die Tätigkeit der Fußballjugend. 
Entgegennahme der Berichte von Jugendleitung und Jugendkasse. 
Wahl und evtl. Amtsenthebung des Jugendvorstands, bzw. Leitung. 

Wahl und Entlastung des Jugendausschusses. 
Entlastung der Jugendleitung. 
Änderung der Jugendordnung. 

Diskussion und Beschlüsse von vorgelegten Anträgen. 
 
 



Die Jugendversammlung tritt mindestens einmal jährlich vor der Mitgliederversammlung des 
Hauptvereins zusammen. Dort wird der von ihr gewählte Leiterstab mit einfacher Mehrheit bestätigt. 

Sie ist mindestens zwei Wochen vorher einzuberufen und kann jederzeit von der Jugendleitung 
einberufen werden. Auf Antrag eines Drittels der stimmberechtigten Mitglieder oder eines 

Beschlusses des Jugendausschusses muss eine außerordentliche Jugendversammlung innerhalb von 
zwei Wochen stattfinden. Zur Einberufung genügt die Veröffentlichung durch Aushang im 

Jugendraum des Vereinshauses, sowie im Moos-Magazin. 
Jede ordnungsgemäß einberufene Jugendversammlung ist beschlussfähig, unabhängig von der 

Anzahl der erschienen Mitglieder / Stimmberechtigten. Bei Abstimmungen und Wahlen genügt die 
einfache Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. Die Jugendleitung bestimmt, wer in den 

Vereinsrat des Hauptvereins entsandt wird. 
 

§ 8 

Jugendausschuss 

Er besteht aus den fünf Mitgliedern der Jugendleitung (Managern) mit Ihren Aufgabengebieten, den 

beiden Koordinatoren für Benefiz/Integration/Inklusion, den Übungsleitern der einzelnen 

Mannschaften und den Mannschaftsräten ab der C-Jugend. 

Die fünf Mitglieder der Jugendleitung (Managern) vertreten die Interessen der Jugendlichen in ihrem 

Fachbereich nach Innen und nach Außen, wobei ein gewählter Sprecher die beschlossenen 

Ergebnisse bekannt gibt. Sie bilden den Vorsitz des Ausschusses. Der Ausschuss erfüllt seine 

Aufgaben im Rahmen der Jugendordnung, sowie den Beschlüssen der Jugendversammlung. 

Die Terminierung der Sitzungen obliegt der Jugendleitung, ebenso deren Einberufung. 

 

§ 9 

Die Jugendleitung besteht aus 5 gleichberechtigen Mitgliedern. 
Jedes der 5 Mitglieder übernimmt einen Aufgabenbereich. Diese sind wie folgt: 

 
Coach-Manager 

Trainergewinnung / Trainerbesetzung / Trainerverträge / Trainingszeiten / Trainerausbildung 
Matchday-Manager 

Verwaltung Pflichtspieltage/Privatspieltage 
Durchführung Spielverlegungen / Anträge Freundschaftsspiele / Besuch der „wsf“- Veranstaltungen 

Sportgerichtsverfahren / Trainingsequipment / Statistiken / Meldungen 
Parents-Manager 

Ansprechpartner für die Eltern / Einberufung von Elternabenden bei Bedarf 
Event -PR Manager 

Organisation von Veranstaltungen / Organisation Abteilungssitzungen / Schriftführer 
Homepage / Moosmagazin / Presse / Öffentlichkeitsarbeit 

Player-Passport-Manager 
Erstausstellungen / Vereinswechsel / Passänderungen / Abmeldungen / Spielberechtigungslisten 

 
 
 
 



§ 9a 

Für die Leitung der Benefiz- und Integrationsgruppe, sowie der Inklusionssportgruppe 
sind der gewählte Koordinator, sowie dessen Stellvertreter zuständig. 

 
 
 

§ 9b 

Die Überwachung des Kinder- und Jugendschutzes obliegt dem gegenüber dem Jugendamt 

gemeldeten Erich Fürderer. 

Sein Stellvertreter ist der Gesamtjugendleiter FSV Schwenningen Thomas Braun. 

 

§ 10 

Die Jugendabteilung wirtschaftet selbständig und eigenverantwortlich über die ihr vom Hauptverein 

zur Verfügung gestellten Mittel, sowie mit Zuschüssen und sonstigen Einnahmen aus Aktivitäten der 

Abteilung Jugendfußball. 

Sie ist verantwortlicher Empfänger von Geldern für Jugendpflegerische Maßnahmen aus 
öffentlichen Kassen. 

Der Nachweis über die Verwendung von Mitteln erfolgt innerhalb der Fußballjugendabteilung. 

Zuschüsse für Vereinsbeiträge von Jugendlichen, die von öffentlichen Kassen bezahlt werden, sind an 

die Hauptkasse des Vereins weiterzuleiten. 

Jede Mannschaft kann die von ihr erwirtschafteten Einnahmen aus Aktivitäten auf eigens 

eingerichtete Jugendkonten ansammeln. Die Verwendung und der Nachweis hierüber, dass diese 

Gelder in die freie Jugendpflege fließen, bestimmt die Jugendleitung in Abstimmung mit der 

Mannschaftsführung. 

Die Fußballjugendabteilung ist der Vereinsvorstandschaft gegenüber rechenschaftspflichtig. Diese 

hat jederzeit Einblick in die Nachweisführung. Die Jugendkasse ist Teil der Gesamtbuchführung des 

Hauptvereins FSV Schwenningen. Die Belege gehen in die Vereinskassennachweise ein. Für Zwecke 

der Besteuerung zählt die Jugendkasse zum Gesamtverein, wie die Abgabenordnung dies bestimmt. 

 

§ 11 

Sofern in dieser Fußballjugendordnung keine besonderen Regelungen enthalten sind, gelten die 

Bestimmungen der Gesamtjugendordnung, bzw. der Vereinssatzung. 

 

 

 

 



§ 12 

Die Jugendordnung tritt mit der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung in Kraft. Änderungen 

treten nach Beschluss der Jugendversammlung nach § 7 mit Zweidrittelmehrheit und Bestätigung 

durch die Mitgliederversammlung ebenfalls mit Zweidrittelmehrheit in Kraft. 

 

§ 13 

Die Jugendordnung der Fußballabteilung bewirkt insbesondere nicht einen Verein im Verein. Sie 

stellt lediglich die Rechte und Pflichten der Jugendlichen der Fußballjugendabteilung innerhalb des 

Vereins sicher. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass für die freie Jugendhilfe bereit gestellte 

Mittel aus öffentlichen Kassen ausschließlich für die bestimmten Maßnahmen Verwendung finden 

und selbst erwirtschaftete umsatzsteuerfreie Erträge für begünstigte Maßnahmen Verwendung 

finden. 

 

 

 

 

Neufassung vom 18.02.2020 

Änderungen §3 und §9a beschlossen in der JV 15.2.2019 / bestätigt in d. MV vom 22.2.2019 
Änderungen §8, §9, §9a/b beschlossen in der JV 10.01.2020 
 
 
 
 

 

 

 
 

 


